
Satzungen  der  Kreisschule Oberes 
Seetal 

vom  Mai 2021 

Stand per 1.  Januar  2022 



I.= Allgemeines 

§  1= Bestand, Name, Sitz und Zweck 

1  Geschützt auf  die  §§  74  ff  des  Gemeindegesetzes vom  19.  Dezember 
1978  und auf §  56 des  Schulgesetzes vom  17.  März  1981  bilden  die  Ge-
meinden Sarmenstorf, Fahrwangen, Meisterschwanden und Bettwil unter 
dem Namen «Kreisschule Oberes Seetal» (KSOS) einen Gemeindeverband 
(nachfolgend Verband genannt) mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Sitz 
in  Fahrwangen. 
2 Der  Verband bezweckt  die  Führung einer Kreisschule für  die  Verbands-
gemeinden mit  den  folgenden Schultypen: 

• Bezirksschule  in  Fahrwangen 

o Sekundar- und Realschule je  in  Sarmenstorf und Meisterschwanden 
® Regionale Musikschule mit Unter- und Oberstufe 

3  Der  Verband kann weitere Schulklassen  der  Oberstufe führen. 

§  2= Beitritt weiterer Gemeinden 
1  Weitere Gemeinden können, vorbehältlich  der  regionalen Planung  der 
Oberstufe, mit Zustimmung  der  bisherigen Verbandsgemeinden dem Ver-
band beitreten. 

2  Eine dem Verband beitretende Gemeinde hat eine Einkaufssumme zu 
bezahlen, welche aufgrund folgender Kriterien ermittelt wird: 

a) Realwert  der von den  bisherigen Verbandsgemeinden getätigten In-
vestitionen 

b) Schüler- und Einwohnerzahl  der  beitretenden Gemeinde (Durch-
schnitt beider Faktoren) 

3  Die  Einkaufssumme ist  den  bisherigen Verbandsgemeinden im Verhält-
nis ihrer seinerzeitigen Nettobelastung gutzuschreiben. 

II.= Schulanlagen 

§  3= Sicherstellung  der  Schulanlagen 

1  Der  Verband besitzt keine Schulanlagen. 
2  Er  sichert sich  die  notwendigen Räumlichkeiten vor allem durch  den  Er-
werb  von  Nutzungsrechten  an  geeigneten Liegenschaften und Anlagen 
Dritter, insbesondere  an den  Schulanlagen  der  Gemeinden Fahrwangen, 
Meisterschwanden und Sarmenstorf. 
3  Er  kann Leistungsvereinbarungen abschliessen für  die  Benützung  der 
Schulanlagen und für weitere Leistungen. 

§  4= Mitbenutzung 

Die  Mitbenutzung  der  im Eigentum  der  Einwohnergemeinden Fahrwangen, 
Meisterschwanden und Sarmenstorf stehenden Schul- und Turnanlagen 
sowie  der  Erschliessungsanlagen (Strassen, Plätze, Kanalisation, Wasser-



und Elektrizitätsversorgung usw.) durch  die  Schulen  des  Verbandes wird 
den  Gemeinden durch jährliche Beiträge abgegolten. 

III.  Betrieb 

§  5= Budget  und Rechnung 

Die  rechnungsführende Gemeinde erstellt im Auftrag  des  Verbandsvor-
stands das  Budget  und  die  Rechnung. Das  Budget  wird rechtskräftig mit 
der  Zustimmung aller Verbandsgemeinden zum Gemeindebeitrag. 

§  6= Gemeindebeiträge 

1  Jeweils auf Grund  der  Schülerzahlen eines Stichtags stellt  der  Verband 
den  Verbandsgemeinden  die  Gemeindebeiträge für das laufende Rech-
nungsjahr  in  Rechnung, wobei auf  die  budgetierten Betriebskosten abzu-
stellen ist. 
2  Für  die  Musikschule stellt  der  Verband  den  Verbandsgemeinden  die  Ge-
meindebeiträge für das laufende Rechnungsjahr abzüglich  der  Elternbei-
träge  in  Rechnung.  Die  Elternbeiträge sind mit einem Kostendach je Jah-
reslektion limitiert und werden durch  den  Verband periodisch festgelegt. 
3  Für das Schulgeld für Schülerinnen und Schüler aus Nichtverbandsge-
meinden wird eine separate Regelung getroffen. 

7= Betriebskosten 
1 Die  Betriebskosten umfassen sämtliche Betriebs- und Verwaltungsauf-
wendungen abzüglich Erträge und Rückerstattungen, ohne  die  Beiträge 
der  Verbandsgemeinden. 
2  Die  Gemeindebeiträge und Schulgelder sind bis  31. Mai  zu bezahlen. 
Der  Verband kann  von den  Verbandsgemeinden Akontozahlungen einver-
langen. 

§  8= Finanz-  und Rechnungswesen 
1  Für das  Budget, die  Rechnungsführung und  die  Rechnungsablage gelten 
die  kantonalen Vorschriften über  den  Finanzhaushalt  der  Gemeinden und 
Gemeindeverbände. 
2  Der  Verbandsvorstand stellt einen Rechnungsführer  an  oder überträgt 
die  Rechnungsführung einer anderen geeigneten Stelle. 

IV.  Mitwirkungsrechte  der  Stimmberechtigten 

§  9= Öffentliche Auflage 

Budget,  Betriebsrechnung sowie Rechenschaftsberichte sind  in den  Ver-
bandsgemeinden öffentlich aufzulegen. 



§  10  Allgemeines Auskunftsrecht 
Die  Stimmberechtigten  der  Verbandsgemeinden haben, soweit das Amts-
geheimnis nicht verletzt wird, ein Auskunftsrecht über  die  Verbandsange-
legenheiten. 

§  11  Antragsrecht 
Sowohl zehn Prozent  der  im Verbandsgebiet wohnenden Stimmberechtig-
ten als auch  die  Gemeinderäte  von  Bettwil, Fahrwangen, Sarmenstorf 
oder Meisterschwanden können verlangen, dass ein  den  Verband betref-
fendes Geschäft auf  die  Traktandenliste  des  Verbandsvorstandes gesetzt 
wird. Eine Vertretung  der  Antrag Stellenden kann zu  den  Sitzungen ein-
geladen werden. 

V.= Organisation 

§  12  Organe 
Die  Organe sind: 

a) der  Verbandsvorstand 
b) die  Kontrollstelle 

§  13  Erfordernis  der  Zustimmung  der  Gemeinden 
1  Die  Gemeindeversammlungen  der  Verbandsgemeinden beschliessen 
über: 

a) den  Beitritt weiterer Gemeinden zum Verband 
b) die  Änderungen  der  Satzungen unter Vorbehalt  von  §  22 
c) das  Budget  (gemäss §  5) 

2  Ein Geschäft gilt als angenommen, wenn alle Gemeinden zugestimmt 
haben. 

a)  Verbandsvorstand 

§  14  Zusammensetzung und  Wahl 
1  Der  Verbandsvorstand besteht aus je zwei Mitgliedern  der  Gemeinderäte 
Fahrwangen, Meisterschwanden und Sarmenstorf sowie einem Mitglied 
der  Gemeinde Bettwil.  Der  Schulleiter und  der  Musikschulleiter gehören 
dem Verbandsvorstand mit beratender Stimme  an. 
2  Der  Präsident und  der  Vizepräsident werden  von den  Gemeinderäten  der 
Verbandsgemeinden gewählt, wobei jede Gemeinde eine Stimme hat.  Der 
Verbandsvorstand unterbreitet  den  Gemeinderäten einen Vorschlag zur 
Wahl des  Präsidenten und  des  Vizepräsidenten. Im Übrigen konstituiert 
sich  der  Verbandsvorstand selber (Ressortsystem). 



§  15  Aufgaben 

1  Dem Verbandsvorstand stehen alle Befugnisse zu,  die  nicht einem an-
deren Organ übertragen sind.  Er  hat insbesondere folgende Aufgaben und 
Befugnisse: 

a) die  Festlegung  des Budgets 
b) die  Entgegennahme  des  Rechenschaftsberichtes,  der  Jahresrech-

nung sowie Beschlussfassung darüber 
c) Anstellung  des  Verbandssekretärs 
d) Antrag  von  Satzungsänderungen  an die  Verbandsgemeinden 
e) Führung  der  Kreisschule gemäss Schul- und Gemeindegesetz 

2 Der  Verbandsvorstand hat  die  Möglichkeit, bei Bedarf eine Kommission 
oder Arbeitsgruppe einzusetzen und Entscheidungsbefugnisse gemäss 
Schulgesetz zu delegieren. 

b)  Kontrollstelle 

§  18  Bestand 

1  Die  Kontrollstelle besteht aus je einem Mitglied  der  Finanzkommissionen 
der  Verbandsgemeinden.  Die Wahl  erfolgt durch  den  Gemeinderat  der  je-
weiligen Verbandsgemeinde. 
2  Die  Kontrollstelle konstituiert sich selber. 

§  19  Aufgaben 

Die  Kontrollstelle prüft  die  Rechnungen und erstattet dem Verbandsvor-
stand Bericht. 

VI.  Schlussbestimmungen 

§  20  Haftung 

Für Verbindlichkeiten  des  Verbandes haftet dieser als selbstständige Kör-
perschaft  des  öffentlichen Rechts. Subsidiär haften  die  angeschlossenen 
Gemeinden nach Massgabe ihres Schülerprozentanteils  in den  letzten 
zehn Jahren. 

§  21  Austritt 

Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann eine Gemeinde gemäss §  82 des  Ge-
meindegesetzes vom  19.  Dezember  1978  aus dem Verband austreten. 
Der  Austritt wird nach Ablauf einer dreijährigen Kündigungsfrist auf das 
Ende eines Schuljahres wirksam. Austretende Gemeinden haben keinen 
Anspruch auf das Vermögen  des  Verbandes. 



§  22  Satzänderungen 

Satzungsänderungen  rein  formeller Natur und ohne finanzielle Auswirkun-
gen können vom Verbandsvorstand beschlossen werden. 

§  23  Auflösung 

1  Für  die  Auflösung  des  Verbandes gilt §  82  Abs.  2 des  Gemeindegesetzes. 

2  Das nach  der Liquidation  vorhandene Vermögen wird nach Massgabe 
der  Gemeindebeiträge  der  letzten zehn Jahre auf  die  Verbandsgemeinden 
aufgeteilt. 

§  24  Inkrafttreten 

Diese Satzungen treten nach ihrer Annahme durch  die  Gemeindever-
sammlungen und  der  Genehmigung durch  den  Kanton  in Kraft. Die  Auf-
nahme  des  Schulbetriebes durch  den  Schulverband erfolgt mit Beginn  des 
Schuljahres  2006/2007. 

Genehmigt  von den  Einwohnergemeindeversammlungen  der  Gemeinden 
Bettwil, Fahrwangen, Meisterschwanden und Sarmenstorf  am 23.  Sep-
tember  2005 

Genehmigt vom Departement für Volkswirtschaft und Inneres  des  Kanton 
Aargau am 22.  Februar  2006 

Änderung (Integration Musikschule) genehmigt  von den  Einwohnerge-
meindeversammlungen  der  Gemeinde Meisterschwanden  am, 12. Nov. 
2009,  Fahrwangen  am 19. Nov. 2009,  Bettwil  und  Sarmenstorf  am 27. 
Nov. 2009 

Änderung (Integration Musikschule) genehmigt vom Departement für 
Volkswirtschaft und Inneres  des  Kantons  Aargau am 12.  April  2010 

Änderung (neue Führungsstrukturen) genehmigt  von den  Gemeinderäten 
der  Gemeinden Meisterschwanden, Fahrwangen, Bettwil und Sarmenstorf 
am 10.  und  17. Mai 2021. 

Änderung (neue Führungsstrukturen) genehmigt vom Departement für 
Volkswirtschaft und Inneres  des  Kantons  Aargau  vom 
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